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(54) Austragvorrichtung für fließfähige Medien

(57) Bei einer Austragvorrichtung für fließfähige Me-
dien, mit einem zur Bevorratung von fließfähigen Medien
dienenden Medienbehälter (12), der eine Basispartie
(13) und eine sich an diese anschließende Halspartie
(15) mit einer Behälteröffnung (16) aufweist, an der ein,
einen Mündungsbereich (23) mit wenigstens einer Aus-
trittsmündung (26) für fließfähiges Medium aufweisender
Applikator (21) zum Transport vom Medienbehälter (12)
nach außen angeordnet ist, wobei eine Verschlusskappe
(35) vorgesehen ist, die in einer Schließstellung über Ver-
riegelungsmittel (20, 37) an der Austragvorrichtung (11)
lösbar gehalten und derart mit dem Applikator (21) kop-
pelbar ist, dass über der Verschlusskappe (35) und dem
Applikator (21) zugeordnete und in der Schließstellung
zusammenwirkende Dichtmittel (28, 39; 39, 40) eine Ab-
dichtung des Mündungsbereichs (25) des Applikators
(21) folgt, sind die Verriegelungsmittel (20, 37) einerseits
an einer Innenseite der Verschlusskappe (35) und ande-
rerseits in einer Einfüllrichtung von fließfähigem Medium
unterhalb der Behälteröffnung (16) an einer Außenseite
der Halspartie (15) des Medienbehälters (12) angeord-
net.
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Beschreibung

[0001] Austragvorrichtung für fließfähige Medien, mit
einem zur Bevorratung von fließfähigen Medien dienen-
den Medienbehälter, der eine Basispartie und eine sich
an diese anschließende Halspartie mit einer Behälteröff-
nung aufweist, an der ein, einen Mündungsbereich mit
wenigstens einer Austrittsmündung für fließfähiges Me-
dium aufweisender Applikator zum Transport von Medi-
um vom Medienbehälter nach außen angeordnet ist, wo-
bei eine Verschlusskappe vorgesehen ist, die in einer
Schließstellung über Verriegelungsmittel an der Austrag-
vorrichtung lösbar gehalten und derart mit dem Applika-
tor koppelbar ist, dass über der Verschlusskappe und
dem Applikator zugeordnete und in der Schließstellung
zusammenwirkende Dichtmittel eine Abdichtung des
Mündungsbereiches des Applikators erfolgt.
[0002] Eine Austragvorrichtung für fließfähige Medien
dieser Art ist beispielsweise aus der DE 698 22 360 T2
bekannt. Der als Ansatzstück bezeichnete Applikator
wird hierbei auf die Behälteröffnung des Medienbehäl-
ters aufgesetzt, wobei ein Teil des Applikators die Au-
ßenseite des Medienbehälters umschließt. Der Applika-
tor seinerseits ist zweiteilig ausgeführt, wobei ein poröser
Einsatz vorgesehen ist, über den fließfähiges Medium
selektiv nach außen gelangt. Es ist ferner eine Verschlus-
skappe vorgesehen, die über Verriegelungsmittel am Ap-
plikator festgelegt ist. Auf Grund des auf den Medienbe-
hälter aufgesetzten Applikators, auf den dann wiederum
die Verschlusskappe aufgesetzt ist, hat die Austragvor-
richtung insgesamt eine relativ große Bauhöhe.
[0003] Aus einem weiteren internen, druckschriftlich
nicht erhältlichen Stand der Technik ist eine Austragvor-
richtung bekannt, bei der an der Innenseite des Medien-
behälters eine ringförmige Sicke vorgesehen ist. Diese
Sicke dient gleichzeitig als Anschlag für den in den Me-
dienbehälter einzusetzenden Applikator wie auch als
Dichtfläche zwischen Applikator und Medienbehälter.
Die Verschlusskappe ist dabei ebenfalls auf den Appli-
kator aufgesetzt. Bei dieser Bauart ist es notwendig, den
Applikator samt Verschlusskappe in den Medienbehälter
einzusetzen. Die Behälteröffnung muss also relativ groß
gestaltet sein, wodurch die Behälterwand im Bereich der
Behälteröffnung relativ dünnwandig ausgebildet ist, um
die Breitendimension nicht zu groß werden zu lassen.
Das freie Ende bzw. der Rand des Medienbehälters ist
dabei sehr riss- und bruchanfällig. Außerdem muss die
Sicke sehr toleranzgenau hergestellt werden, um eine
hinreichend zuverlässige Abdichtung zwischen Applika-
tor und Medienbehälter zu erreichen.
[0004] Aufgabe ist es, eine Austragvorrichtung für
fließfähige Medien der eingangs erwähnten Art zu schaf-
fen, die sich durch eine geringe Baugröße auszeichnet
und dennoch eine einfache Abdichtung bei aufgesetzter
Verschlusskappe ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe würde durch eine Austragvor-
richtung mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1 gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in

den Unteransprüchen dargestellt.
[0006] Die erfindungsgemäße Austragvorrichtung für
fließfähige Medien zeichnet sich dadurch aus, dass die
Verriegelungsmittel einerseits an einer Innenseite der
Verschlusskappe und andererseits, in einer Einfüllrich-
tung von fließfähigem Medium unterhalb der Behälter-
öffnung, an der Außenseite der Halspartie des Medien-
behälters angeordnet sind.
[0007] Die Verschlusskappe wird also nicht am Appli-
kator sondern am Medienbehälter selber verriegelt. Da-
durch kann die Bauhöhe der Austragvorrichtung im Ver-
gleich zum vorerwähnten Stand der Technik DE 698 22
360 T2 geringer ausfallen. Die erfindungsgemäße Aus-
tragvorrichtung kann also insgesamt viel kompakter aus-
geführt sein. Bei gleicher Bauhöhe wie beim Stand der
Technik kann der Medienbehälter also infolge der kom-
pakteren Anordnung von Verschlusskappe und Applika-
tor höher sein, wodurch mehr Speichervolumen für
fließfähiges Medium zur Verfügung steht.
[0008] Im Vergleich zu dem anderen erwähnten Stand
der Technik wird keine toleranzanfällige Sicke, die dann
auch noch zur Abdichtung dient, benötigt, sondern es
sind lediglich die Herstellungstoleranzen von Behälter-
öffnung und Applikator zu beachten. Außerden kann die
Gehäusewand im Bereich der Behälteröffnung dickwan-
diger ausgestaltet sein, wodurch sich eine deutlich grö-
ßere Riß- und Bruchsicherheit ergibt.
[0009] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die
Verriegelungsmittel von einem ringförmigen Verriege-
lungswulst und einer ringförmigen Verriegelungs-Hinter-
schneidung gebildet, hinter die der Verriegelungswulst
schnappend einrastbar ist. Der zwischen der Verschlus-
skappe und der Halspartie am Medienbehälter ausgebil-
dete Verschluss kann also durch eine einfache und ko-
stengünstig herstellbare Schnappverbindung realisiert
werden.
[0010] In besonders bevorzugter Weise befindet sich
der Verriegelungswulst an der Innenseite der Verschlus-
skappe, während die Verriegelungs-Hinterschneidung
am Medienbehälter ausgebildet ist. Es ist jedoch alter-
nativ auch möglich, den Verriegelungswulst an der Au-
ßenseite der Halspartie und die Verriegelungs-Hinter-
schneidung an der Innenseite der Verschlusskappe aus-
zubilden.
[0011] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind als
Dichtmittel ein ringförmiger Dichtsitz und eine in der
Schließstellung bzw. Verriegelungsstellung der Ver-
schlusskappe an den Dichtsitz dichtend anliegende ring-
förmige Dichthülse vorgesehen.
[0012] Besonders bevorzugt befindet sich der Dicht-
sitz am Applikator und die Dichthülse an der Innenseite
der Verschlusskappe. Es ist jedoch auch möglich, den
Dichtsitz an der Verschlusskappe und die Dichthülse am
Applikator auszubilden.
[0013] Zweckmäßigerweise ist der ringförmige Dicht-
sitz als Dichtnut ausgebildet, in der die Dichthülse in der
Schließstellung der Verschlusskappe dichtend aufge-
nommen ist. Durch die aneinander anliegenden Flanken
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von Dichthülse einerseits und Dichtnut andererseits wird
eine relativ große Dichtfläche bereitgestellt, wodurch ei-
ne zuverlässige flüssigkeitsdichte Abdichtung des Mün-
dungsbereichs erzielt wird.
[0014] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Halspartie des Medienbehälters gegenüber der Basis-
partie einen kleineren Durchmesser auf, wobei die Ver-
schlusskappe in der Verschließstellung über den Außen-
umfang der Basispartie nicht hinaussteht. Zweckmäßi-
gerweise hat die Verschlusskappe einen Durchmesser,
der im Wesentlichen dem Durchmesser des Medienbe-
hälters entspricht.
[0015] In besonders bevorzugter Weise besitzt die
Verschlusskappe eine zylindrische Gestalt, mit einem zy-
lindrischen Mantelabschnitt, die in der Schließstellung
mit dem Außenumfang im Wesentlichen einen vor-
sprungsfreien Übergang bildet. Dadurch wird eine gute
Stapelbarkeit von nebeneinander liegenden Austragvor-
richtungen erzielt, da benachbarte Austragvorrichtungen
dann parallel aneinandergelegt werden können. Würde
die Verschlusskappe hingegen über den Umfang bzw.
Durchmesser des Medienbehälters hinausstehen, wäre
nur ein schräges Aneinanderlegen möglich, wodurch
Stauraum verloren gehen würde.
[0016] Um eine schnelle Tropfenbildung an austreten-
dem fließfähigem Medium zu ermöglichen, kann der Ap-
plikator am Mündungsbereich konkav ausgestaltet sein.
[0017] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind
mehrere rasterförmig angeordnete Austrittsmündungen
vorgesehen. Zweckmäßigerweise sind die Austrittsmün-
dungen derart zueinander ausgerichtet, dass eine
schnelle Tropfenbildung ermöglicht ist. Insbesondere in
Kombination mit dem konkaven Mündungsbereich wird
dabei eine schnelle und optimale Tropfenbildung er-
zeugt.
[0018] In besonders bevorzugter Weise ist der Appli-
kator frei von die Haltepartie umschließenden Applika-
torabschnitten ausgebildet, wobei er eine Befesti-
gunspartie besitzt, die mit Presssitz ohne weitere Befe-
stigungsmittel an der Innenseite der die Behälteröffnung
umgebenden Behälterwand lagefest fixiert ist. Der Ap-
plikator kann also in einfacher Weise am Medienbehälter
befestigt werden, wobei hier lediglich die Mündungsto-
leranz der Behälteröffnung und die Herstellungstoleranz
des Applikators maßgeblich für den sicheren Sitz des
Applikators ist. Außerdem vergrößert der Applikator den
Durchmesser der Austragvorrichtung nicht, wie es bei-
spielsweise beim vorstehend erwähnten Stand der Tech-
nik der Fall ist, bei dem ein Teil des Applikators die Be-
hälterwand des Medienbehälters umschließt.
[0019] Um eine gute und schnelle Restentleerung zu
ermöglichen, ragt die Befestigungspartie im in den Me-
dienbehälter eingesetzten Zustand des Applikators nicht
weit in den von der Basispartie umschlossenen Innen-
raum des Medienbehälters hinein.
[0020] In besonders bevorzugter Weise besteht der
Medienbehälter aus Glas während Applikator sowie Ver-
schlusskappe aus Kunststoff bestehen. Die erfindungs-

gemäße Austragvorrichtung bietet die einzige wirtschaft-
lich vertretbare Glas-Lösung. Sie ist problemlos herzu-
stellen und zu 100 % wirtschaftlich. Der vorstehend er-
wähnte interne Stand der Technik ist als Glas-Lösung
nicht geeignet, da die Herstellung, insbesondere auf-
grund der Ausbildung der Sicke, teuer ist und beim Her-
stellen viel Bruch entsteht.
[0021] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im
Folgenden näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 einen Längsschnitt durch ein erstes Aufüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Aus-
tragvorrichtung,

Figur 2 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit X
von Figur 1,

Figur 3 eine nochmals vergrößerte Darstellung der
Einzelheit X von Figur 1,

Figur 4 eine Draufsicht auf die Austragvorrichtung
von Figur 1 bei abgenommener Verschlus-
skappe,

Figur 5 ein Teil-Längsschnitt eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Aus-
tragvorrichtung und

Figur 6 einen Teil-Längsschnitt eines dritten Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Aus-
tragvorrichtung.

[0022] Die Figuren 1 bis 4 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Austragvorrich-
tung 11 für fließfähige Medien. Die Austragvorrichtung
11 weist einen zur Bevorratung von fließfähigen Medien
dienenden Medienbehälter 12 auf. Der Medienbehälter
12 besteht aus Glas - dann könnte die Austragvorrich-
tung auch als Phiole bezeichnet werden - oder alternativ
aus Kunststoffmaterial, beispielsweise Polypropylen. Im
Falle eines aus Kunststoff bestehenden Medienbehäl-
ters 12 kann dieser mittels Kunststoffspritzgießen her-
gestellt werden.
[0023] Der Medienbehälter 12 besitzt eine Basispartie
13 mit einem Boden 14, wobei sich an die Basispartie 13
an der dem Boden 14 gegenüberliegenden Seite einstük-
kig eine Halspartie 15 anschließt, an deren oberen Ende
eine Behälteröffnung 16 vorgesehen ist. Den stirnseiti-
gen Abschluss der Halspartie 15 bildet eine ringförmige
Stirnfläche 17. Von der Stirnfläche 17 aus in Richtung
einer Einfüllrichtung 18 von fließfähigem Medium ist die
die Behälteröffnung 16 umgebende Behälterwand zu-
nächst relativ dickwandig ausgestaltet und bildet dabei
einen Stützabschnitt 19. In Einfüllrichtung 18 hinter dem
Stützabschnitt 19 verringert sich der Durchmesser der
Halspartie 15 wieder, wodurch eine Verriegelungs-Hin-
terschneidung 20 gebildet wird, die Teil der nachfolgend
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noch näher beschriebenen Verriegelungsmittel ist.
[0024] Als fließfähiges Medium, das in der Austragvor-
richtung gespeichert und mittels dieser ausgetragen wer-
den kann, ist vorzugsweise eine Flüssigkeit, beispiels-
weise ein Duftwasser, wie Eau de Parfum oder Eau de
Toilette, oder eine sterile Flüssigkeit wie flüssige Phar-
mazeutika usw., vorgesehen. Im Folgenden wird daher
ausschließlich der Begriff Fllüssigkeit verwendet.
[0025] An der Behälteröffnung 16 ist ein Applikator 21
zum Transport von Flüssigkeit vom Medienbehälter 12
nach außen angeordnet. Zweckmäßigerweise besteht
der Applikator 21 aus Kunststoffmaterial, beispielsweise
Polypropylen oder Polyethylen. Vorzugsweise wird der
Applikator 21 mittels Kunststoffspritzgießen hergestellt.
Der Applikator 21 besitzt eine Befestigungspartie 22, de-
ren Außendurchmesser an den Durchmesser der Behäl-
teröffnung 16 angepasst ist und zwar derart, dass der
Applikator 21 mit Presssitz ohne weitere Befestigungs-
mittel an der Innenwandung der die Behälteröffnung 16
umgebenden Behälterwand lagefest fixiert ist. Die Befe-
stigungspartie 22 ragt nicht weit in den von der Basis-
partie umschlossenen Innenraum des Medienbehälters
12 hinein. Dadurch ist eine gute und schnelle Restent-
leerung möglich. An die Befestigungspartie 22 des Ap-
plikators 21 schließt sich eine Mündungspartie 23 an, die
im befestigten Zustand aus der Behälteröffnung 16 her-
ausragt. Der Außendurchmesser der Mündungspartie 23
ist folglich größer als der Durchmesser der Behälteröff-
nung 16. Den oberen Abschluss der Mündungspartie 23
bildet ein Stirnabschnitt 24, an dessen Außenseite sich
ein Mündungsbereich 25 mit mehreren Austrittsmündun-
gen 26 befindet. Die Austrittsmündungen 26 sind in ei-
nem Raster angelegt, beispielsweise können, legt man
ein kartesisches Kordonatensystem zu Grunde, Aus-
trittsmündungen 26 jeweils in einem der Quadranten vor-
gesehen sein, wobei zusätzlich noch eine durch den Null-
Punkt gehende Austrittsmündung vorgesehen ist. Die
Zahl und die Anordnung der Austrittsmündungen 26 ist
jedoch frei variabel.
[0026] Wie insbesondere in Figur 2 dargestellt, korre-
spondieren die Austrittsmündungen 26 jeweils mit einem
die Wandung des Stirnabschnittes 24 durchsetzenden
Austrittskanal 27 mit geringerem Durchmesser. Die ab-
zugebende Flüssigkeit kann also über die jeweiligen Aus-
trittskanäle 27 zu den Austrittsmündungen 26 und von
dort an die Oberfläche des Stirnabschnitts 24 gelangen.
Durch die konkave Ausgestaltung des Mündungsbe-
reichs 25 und der charakteristischen Anordnung der Aus-
trittsmündungen kann sich Flüssigkeit im Zentrum des
Mündungsbereichs 25 sammeln, wo dann ein Tropfen
entsteht. Es wird hiermit eine schnelle Tropfenbildung
ermöglicht.
[0027] Der Mündungsbereich 25 wird durch einen ring-
förmigen Dichtsitz in Form einer Dichtnut 28 umrandet,
die Teil der Dichtmittel ist. Die Dichtnut besitzt zwei sich
im Abstand im Wesentlichen parallel zueinander erstrek-
kende Nutflanken 29a, 29b und einem Nutgrund, der ge-
gebenenfalls mit einer wulstartigen Erhöhung 30 verse-

hen sein kann. Die Mantelfläche 31 der Mündungspartie
23 kann konkav ausgestaltet sein. Dem Stirnabschnitt
24 der Mündungspartie 23 gegenüberliegend ist eine An-
schlagpartie 32 ausgebildet, die mit einer ringförmigen
Anschlagfläche 33 versehen ist, die sich auf der ringför-
migen Stirnfläche 17 der Halspartie 15 des Medienbe-
hälters 12 abstützt. Gegebenenfalls kann in Radialrich-
tung weiter innen zur Anschlagpartie 32 ein ringförmiger
Spalt 34 vorgesehen sein.
[0028] Die Austragvorrichtung 11 umfasst ferner eine
Verschlusskappe 35, die in einer Schließ- bzw. Verrie-
gelungsstellung über Verriegelungsmittel an der Aus-
tragvorrichtung 11 lösbar gehalten und derart mit dem
Applikator 21 koppelbar ist, dass über der Verschlus-
skappe 35 und dem Applikator 21 zugeordnete und in
der Schließstellung zusammenwirkende Dichtmittel eine
Abdichtung des Mündungsbereichs 25 des Applikators
21 erfolgt. Die Verschlusskappe 35 besteht zweckmäßi-
gerweise aus Kunststoffmaterial, beispielsweise Poly-
propylen. Vorzugsweise wird die Verschlusskappe 35
ebenfalls mittels Kunststoffspritzgießens hergestellt.
[0029] Die Verschlusskappe 35 besitzt einen zylindri-
schen Mantelabschnitt 36, an dessen Innenseite sich ein
ringförmiger Verriegelungswulst 37 befindet, der wie die
Verriegelungs-Hinterschneidung 20 am Medienbehälter
12 Teil der Verriegelungsmittel ist.
[0030] Der zylindrische Mantelabschnitt 36 wird
einenends durch einen Deckelabschnitt 38 abgeschlos-
sen, an dessen Innenseite sich eine ringförmige Dicht-
hülse 39 befindet, wobei die Dichthülse 39 einstückig an
den Deckelabschnitt 38 angeformt ist. Die ringförmige
Dichthülse 39 ist wie die am Applikator 21 vorhandene
Dichtnut 28 Teil der Dichtmittel.
[0031] In der Schließstellung, d.h. im aufgesetzten Zu-
stand der Verschlusskappe 35, taucht die ringförmige
Dichthülse 39 in die Dichtnut 28 ein, wodurch der Mün-
dungsbereich 25 des Applikators 21 flüssigkeitsdicht ab-
gedichtet ist. Die Außenseite des Deckelabschnitts 38
ist gemäß erstem Ausführungsbeispiel konkav ausge-
staltet.
[0032] Figur 5 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Austragvorrichtung 11, das sich
vom zuvor beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel
dadurch unterscheidet, dass an Stelle einer ringförmigen
Dichtnut 28 am Applikator 21 ein ringförmiger Dichtsitz
40 an der Mantelfläche der Mündungspartie 23 des Ap-
plikators 21 ausgebildet ist, an den sich radial die an der
Verschlusskappe 35 ausgestaltete Dichthülse 39 flüssig-
keitsdicht anlegt. Radial weiter innen angeordnet ist eine
weitere Dichthülse 41 an der Verschlusskappe 35 ange-
ordnet, die auf der Außenseite des Stirnabschnitts 24 der
Mündungspartie 23 des Applikators 21 aufliegt und den
Mündungsbereich 25 umrandet. Hier ist dann eine zweite
flüssigkeitsdichte Abdichtung verwirklicht. Ferner ist die
Außenseite des Deckelabschnitts 38 der Verschlusskap-
pe 35 plan ausgebildet.
[0033] Schließlich ist in Figur 6 ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Austragvorrich-
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tung 11 gezeigt, das sich vom zuvor beschriebenen zwei-
ten Ausführungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass
der Mantelabschnitt 36 der Verschlusskappe 35 konvex
ausgestaltet ist. Auch hier sind in ähnlicher Weise zum
zuvor beschriebenen zweiten Ausführungsbeispiel zwei
koaxial zueinander liegende ringförmige Dichthülsen 39,
41 vorgesehen.
[0034] Zum Verschließen der Austragvorrichtung 11
wird die Verschlusskappe 35 auf den Halsbereich 15 des
Medienbehälters 12 gesteckt und weiter nach unten ge-
drückt, bis der ringförmige Verriegelungswulst 37 hinter
die ringförmige Verriegelungs-Hinterschneidung 20 an
der Halspartie 15 schnappt. Beim Verriegeln wird die
ringförmige Dichthülse 39 gemäß erstem Ausführungs-
beispiel in die ringförmige Dichtnut 28 gespannt, wodurch
eine flüssigkeitsdichte Abdichtung durch die sich paar-
weise berührende Nutflanken 29a, 29b an der Dichtnut
und den Hülsenflanken der Dichthülse 39 und gegebe-
nenfalls der wulstartigen Erhöhung 30 mit der Stirnseite
der Dichthülse 39 erzielt wird.
[0035] Dadurch, dass der Applikator 21 nur mit gerin-
ger Bauhöhe über die Halspartie 15 des Medienbehälters
12 hervorsteht und die Verschlusskappe 35 nicht am Ap-
plikator 21, sondern ebenfalls an der Halspartie 15 ver-
riegelt wird, wird eine relativ kompakte Bauweise reali-
siert, so dass gegenüber dem Stand der Technik bei glei-
cher Bauhöhe mehr Speichervolumen durch einen grö-
ßer auszugestaltenden Medienbehälter 12 zur Verfü-
gung steht. Außerdem ist die Herstellung des Medien-
behälters 12 aus Glas unproblematisch, da hier die Hal-
spartie 15 im Bereich der Behälteröffnung 16 relativ dick-
wandig ausgestaltet sein kann und dadurch die Gefahr
von Bruch oder Rissbildung in diesem Bereich vermin-
dert ist.

Patentansprüche

1. Austragvorrichtung für fließfähige Medien, mit einem
zur Bevorratung von fließfähigen Medien dienenden
Medienbehälter (12), der eine Basispartie (13) und
eine sich an diese anschließende Halspartie (15) mit
einer Behälteröffnung (16) aufweist, an der ein, ei-
nen Mündungsbereich (23) mit wenigstens einer
Austrittsmündung (26) für fließfähiges Medium auf-
weisender Applikator (21) zum Transport vom Me-
dienbehälter (12) nach außen angeordnet ist, wobei
eine Verschlusskappe (35) vorgesehen ist, die in ei-
ner Schließstellung über Verriegelungsmittel (20,
37) an der Austragvorrichtung (11) lösbar gehalten
und derart mit dem Applikator (21) koppelbar ist,
dass über der Verschlusskappe (35) und dem Ap-
plikator (21) zugeordnete und in der Schließstellung
zusammenwirkende Dichtmittel (28, 39; 39, 40) eine
Abdichtung des Mündungsbereichs (25) des Appli-
kators (21) folgt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verriegelungsmittel (20, 37) einerseits an einer
Innenseite der Verschlusskappe (35) und anderer-

seits in einer Einfüllrichtung von fließfähigem Medi-
um unterhalb der Behälteröffnung (16) an einer Au-
ßenseite der Halspartie (15) des Medienbehälters
(12) angeordnet sind.

2. Austragvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verriegelungsmittel von ei-
nem ringförmigen Verriegelungswulst (37) und einer
ringförmigen Verriegelungs-Hinterschneidung (20)
gebildet sind, hinter die der Verriegelungswulst (37)
schnappend einrastbar ist.

3. Austragvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verriegelungswulst (37) an
der Innenseite der Verschlusskappe (35) und die
Verriegelungs-Hinterschneidung (20) am Medien-
behälter (12) ausgebildet ist.

4. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
als Dichtmittel ein ringförmiger Dichtsitz (28, 40) und
eine in der Schließstellung der Verschlusskappe
(35) an den Dichtsitz (28, 40) dichtend anliegende,
ringförmige Dichthülse (39) vorgesehen sind.

5. Austragvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichtsitz (28, 40) am Ap-
plikator (21) und die Dichthülse (39) an der Innen-
seite der Verschlusskappe (35) ausgebildet ist.

6. Austragvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der ringförmige
Dichtsitz als Dichtnut (28) ausgebildet ist, in der die
Dichthülse (39) in der Schließstellung der Verschlus-
skappe dichtend aufgenommen ist.

7. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halspartie (15) des Medienbehälters (12) gegen-
über der Basispartie (13) einen kleineren Durchmes-
ser aufweist und die Verschlusskappe (35) in der
Schließstellung über den Außenumfang der Basis-
partie (13) nicht hinaussteht.

8. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschlusskappe (35) eine zylindrische Gestalt
aufweist, mit einem zylindrischen Mantelabschnitt
(36), der in der Schließstellung mit dem Außenum-
fang des Medienbehälters (12) im Wesentlichen ei-
nen vorsprungsfreien Übergang bildet.

9. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Applikator (21) am Mündungsbereich (25) kon-
kav ausgestaltet ist.

10. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichent, dass
mehrere rasterförmig angeordnete Austrittsmün-
dungen (26) vorgesehen sind.

11. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschlusskappe (35) einen zur Außenseite hin
konkaven Deckelabschnitt (38) aufweist.

12. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Applikator (21) frei von die Halspartie (15) um-
schließenden Applikatorabschnitten ausgebildet ist
und eine Befestigungspartie (22) besitzt, die mit
Presssitz ohne weitere Befestigungsmittel an der In-
nenseite der die Behälteröffnung (16) umgebenden
Behälterwand lagefest fixiert ist.

13. Austragvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Medienbehälter (12) aus Glas und Applikator
(21) sowie Verschlusskappe (35) aus Kunststoff be-
stehen.
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